
große moralische Wirkung auf das Mitglied des Kollek
tivs, dessen Verschulden Anlaß zu dieser Verpflichtung 
war.
In fast allen diesbezüglichen Bürgschaften werden ähn
liche Verpflichtungen erhoben. Diese werden auch 
erfüllt.
An der hier gezeigten Problematik wird zugleich deut
lich, wie wichtig es ist, daß die in der Bürgschaft fest
gelegten Maßnahmen auf den konkreten Fall zuge
schnitten sind. Vielen Bürgschaften mangelt es jedoch 
noch an dieser Bezogenheit, die das konkrete Verhält
nis von Bedingungen, Verhalten, Tat und Täter um
schließen müßte.
Von allgemeiner Bedeutung sind auch folgende in der 
von uns angefertigten Analyse auffallenden statisti
schen Korrelationen.
46 Rechtsverletzer sind Jugendliche bis zum 21. Lebens
jahr. Davon sind 39 Mitglieder der FDJ. Über den Ein
fluß der sozialistischen Jugendorganisation auf die Le
bensgestaltung dieser Jugendlichen sagen die Verfah
rensunterlagen nur in fünf Fällen etwas aus. In den 
Bürgschaften wird ebenfalls nur in wenigen Fällen auf 
eine Verbindung mit der FDJ hingewirkt.
Weiterhin ist beachtlich, daß nur 20 Urteile Feststel
lungen über den Einfluß der Familie auf das Leistungs
und Sozialverhalten der Rechtsverletzer enthalten. Die
ser Faktor wird offenbar nicht nur bei Jugendlichen, 
sondern allgemein im Strafverfahren sowohl in seinem 
positiven als auch negativen Einfluß unterschätzt. Ob
wohl in 31 Bürgschaften die Verbindung mit der Fa
milie für notwendig gehalten wird, tragen auch sie 
insgesamt gesehen diesem Faktor noch ungenügend 
Rechnung.
Fast 40 °/o der Täter haben die achte Klasse nicht er
reicht. Sie bilden zugleich den Hauptanteil der Hilfs
arbeiter. Viele Straftaten sind auf ein wenig entwik- 
keltes geistig-kulturelles Niveau zurückzuführen. 
Daher ist beachtlich, daß in 59 Bürgschaften Qualifizie
rungsmaßnahmen festgelegt wurden, in 62 Fällen auf 
die bewußte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
hingewirkt wurde und in 68 Fällen Maßnahmen zu 
einer sinnvollen Freizeitgestaltung und deren Kontrolle 
ergriffen wurden.
Die Ergebnisse der Analyse weisen auch darauf hin, 
daß die gesellschaftlichen Organisationen — die Mehr
zahl der Rechtsverletzer ist organisiert — die Kollek
tive noch unzureichend bei der Erziehung und Selbst
erziehung von Rechtsverletzern unterstützen. So hat 
z. B. die Gewerkschaftsorganisation im Betrieb dadurch, 
daß das Bürgschaftskollektiv vielfach mit der Gewerk
schaftsgruppe identisch ist, ihre Erziehungsaufgabe nicht 
automatisch erfüllt. Gerade durch eine aktivere Mit
wirkung der gewerkschaftlichen Organisationen im 
Betrieb kann die gesellschaftliche Erziehung von 
Rechtsverletzern maßgeblich verbessert werden.

Zum Zusammenwirken staatlicher Organe
und gesellschaftlicher Organisationen mit dem Kollektiv
Der Wirkungsgrad der gesellschaftlichen Bürgschaft 
wird im Einzelfall wesentlich jlurch ein übereinstim
mendes Zusammenwirken der wirtschaftsleitenden Or
gane des Betriebes, der Massenorganisationen, der Or- 
gange der Rechtspflege und der Kollektive im Arbeits
und Lebensbereich des Rechtsverletzers bestimmt.
Von den Prinzipien der marxistischen Erziehungs
theorie getragene Bürgschaften sind geeignet, das zur 
Umerziehung des Täters angestrebte Ziel zu erreichen. 
Trotzdem ist es erforderlich, die moralisch-erzieheri
schen, disziplinarischen und strafrechtlichen Möglich
keiten sinnvoll abgestimmt und unter strikter Wahrung 
der Rechte und Interessen des Täters entsprechend den

konkreten Erfordernissen anzuwenden und dadurch den 
Täter zur Bewährung und Wiedergutmachung zu ver
anlassen.
Die Berichte der Kollektive über den Stand der Erfül
lung der Bürgschaften zeigen, daß fast ausnahmslos 
moralische Stimuli zur Erreichung des angestrebten 
Zieles angewandt wurden. Lob und Anerkennung der 
Leistungen dm Arbeitsprozeß, kameradschaftliche Hilfe 
und Unterstützung, Kritik und Tadel gegenüber Män
geln, Bildung neuer Interessensphären, Ausschaltung 
negativer Einflüsse, Befähigung zur sinnvollen Freizeit
gestaltung und Einflußnahme auf die Herstellung 
ordentlicher Beziehungen des Täters zu seiner Familie 
und zu den Nachbarn sind die wichtigsten Formen und 
Methoden zur Realisierung der Bürgschaften0.
Die Bürgschaft selbst und vor allem ihre Realisierung 
machen eine unmittelbare Zusammenarbeit der bürgen
den Kollektive mit den wirtschaftsleitenden Funktionä
ren und den Massenorganisationen, besonders der Ge
werkschaft, notwendig. So wurden in 21 Bürgschaften 
Forderungen nach Verbesserung der wirtschaftsleiten
den Tätigkeit, Erhöhung der Kontrolle über die Einhal
tung der Arbeitsschutzvorschriften, kontinuierliche Ma
terialbereitstellung, Kontrolle über Werkzeuge und 
Material gestellt, ln 20 Fällen erhoben die Kollektive 
Forderungen gegenüber Leitungen der Massenorganisa
tionen, und in vier Fällen wurden Maßnahmen zur Ver
besserung der Arbeit in Betriebsberufsschulen und 
Wohnheimen gefordert.
Diese Hinweise auf eine straffere Ordnung und Disziplin 
im Produktionsablauf, auf konkrete Arbeit der Mas
senorganisationen mit ihren Mitgliedern, bewußte und 
zielgerichtete Steuerung des Verhaltens der Werktätigen 
innerhalb und außerhalb der Produktion werden jedoch 
vielfach noch nicht genügend beachtet. Dadurch wird 
nicht selten das Anliegen der Kollektive, zur 
Überwindung von Fehlern und Schwächen beizutra
gen, die im unmittelbaren Zusammenhang zur Straftat 
stehen, in Frage gestellt bzw. unmöglich gemacht. Die 
Überwindung dieses Mangels ist gegenwärtig eines der 
wichtigsten Kettenglieder zur Erhöhung der gesell
schaftlichen Wirksamkeit der Bürgschaft.
Die Rechtspflegeorgane können dazu gleichfalls bei
tragen. So sollten bereits im E r m i t t l u n g s v e r 
f a h r e n  in die Beratungn mit den Kollektiven Ver
treter der Betriebs- und Gewerkschaftsleitung einbe
zogen werden. Dadurch ist es diesen möglich, Anregungen 
für die Ausgestaltung der Bürgschaft zu geben, und es 
werden bereits zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzun
gen für eine wirkungsvolle Zusammenarbeit nach der 
gerichtlichen Bestätigung der Bürgschaft geschaffen.
Die G e r i c h t e  sollten bei der Erfüllung ihrer Auf
gaben hinsichtlich der Gestaltung und Durchsetzung 
der kollektiven Erziehung und Selbsterziehung stärker 
mit den leitenden Funktionären in den Betrieben Zu
sammenarbeiten, damit diese den Kampf gegen Fehl
verhalten und Gesetzesverletzungen, das Streben nach 
höchster Ordnung und Disziplin und die Einordnung 
des Rechtsverletzers wie aller Werktätigen in dieses 
System zum festen Bestandteil sozialistischer Leitungs
tätigkeit machen. Das ist zugleich der Weg, um die

0 Die einzelnen Formen der Realisierung der Maßnahmen glie
dern sich wie folgt: In 33 Fällen wurden neue Interessen
sphären gebildet. In 128 Fällen legten die Kollektive besonders 
auf die kollektive Beurteilung des Leistungs- und Sozial
verhaltens im Kollektiv bzw. auf die Selbsterziehung des 
Täters Wert. Eine unmittelbare Einflußnahme auf die sinn
volle Gestaltung der Freizeit erfolgte in 08 Fällen. In 31 Fällen 
nahmen die Kollektive Verbindung zur Familie des Rechts
verletzers auf, und in 15 Fällen stellten sie Verbindungen zu 
den gesellschaftlichen Kräften im Wohngbiet her.
Für die hohe moralische Kraft und die Autorität sozialisti
scher Kollektive spricht, daß von den 172 erfaßten Tätern, für 
die eine Bürgschaft übernommen wurde, nur fünf rückfällig 
geworden und bei drei Tätern keine wesentlichen Verände
rungen in ihrem Verhalten festzustellen sind.
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